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A. 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Laax beschlossen an der Gemeindeversamm-
lung vom 5. Dezember 2018 eine Teilrevision der Ortsplanung. Im Einzelnen wurden 
folgende Planungsmittel verabschiedet: 
- Zonenplan 1:1000 Gefahrenzone Fau 
- Zonenplan 1:10 000 Gewässerraum 
Ein Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 6. Dezember 2018 gemäss Art. 47 der 
eidgenössischen Raumplanungsverordnung (RPV) liegt vor. Das Amt für Raument-
wicklung (ARE) verfasste mit Datum vom 6. April 2018 einen Vorprüfungsbericht. 
Die öffentliche Bekanntgabe des Gemeindeversammlungsbeschlusses vom 5. De-
zember 2018 gemäss Art. 48 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubün-
den (KRG) erfolgte am 18. Dezember 2018. Es gingen keine Beschwerden ein. 
Mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 ersuchte der Gemeindevorstand Laax um 
Genehmigung der Revisionsvorlage im Rahmen von Art. 49 KRG. 

B. 
Gegenstand der Revisionsvorlage 
Gegenstand der vorliegenden Teilrevision der Ortsplanung bildet die Gewässer-
raumausscheidung auf dem Gemeindegebiet von Laax. Die ortsplanerische Umset-
zung erfolgt entsprechend der kantonalen Praxis mittels einer Gewässerraumzone im 
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Zonenplan. Der dazugehörende Baugesetzartikel (Art. 29a, Gewässerraumzone) 
wurde bereits im Zuge einer Teilrevision der Ortsplanung vom 8. April 2017 (geneh-
migt mit RB Nr. 844 vom 26. September 2017) beschlossen. 

C.  
Übereinstimmung mit der Richtplanung 
Gemäss Art. 26 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) obliegt 
der kantonalen Genehmigungsbehörde u. a. die Prüfung der Übereinstimmung der 
Nutzungspläne mit der Richtplanung. Es ist somit zu prüfen, ob die vorliegende Teil-
revision der Ortsplanung mit dem Richtplan Graubünden 2000 (RIP2000, vom Bun-
desrat genehmigt am 19. September 2003) sowie mit dem rechtskräftigen Regiona-
len Richtplan Surselva übereinstimmt. 
Die Thematik des Gewässerraums im RIP2000 ist zurzeit in Erarbeitung und wird in 
das Kapitel 3.9 "Oberflächengewässer und Fischerei" einfliessen. Im Regionalen 
Richtplan Surselva bestehen keine Vorgaben hinsichtlich des Gewässerraums 
(GWR). Es kann somit festgestellt werden, dass die Richtplanung einer Genehmi-
gung der vorliegenden Ortsplanung nicht entgegensteht. 

D.  
Zonenplan 1:1000 Gefahrenzone Fau 
Zonenplan 1:10 000 Gewässerraum 
Gewässerraumausscheidung beim Staubecken Murschetg 
Aus dem Begleitbericht vom 9. Mai 2018 geht hervor, dass für das Staubecken 	• 
Murschetg ein Gewässerraum bestimmt wurde. Im Planungs- und Mitwirkungsbericht 
(PMB) wird indessen ausgeführt, dass dieser noch nicht in die Ortsplanung überführt 
werde. Begründet wird dies mit anderen Festlegungen im Zonenplan für diesen Be-
reich, die noch sistiert seien. Deshalb solle auch die Gewässerraumzone erst bei der 
Zonenplanung für das fragliche Gebiet erfolgen. Wegen der erwähnten Sistierung 
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ergab sich auch eine Reduktion des Gewässeraums entlang des UaI da Mulin südlich 
des Staubeckens. Diese Reduktion kann unter der Prämisse akzeptiert werden, dass 
die Gemeinde die Gewässerraumplanung im Zuge der vorgesehenen projektbezo-
genen Nutzungsplanung in fraglichem Gebiet vervollständigt. 
Gestützt auf Art. 49 KRG 

beschliesst die Regierung: 
1. Der Zonenplan 1:1000 Gefahrenzone Fau und der Zonenplan 1:10 000 Ge-

wässerraum, beide vom 5. Dezember 2018, werden im Sinne der Erwägungen 
genehmigt. 

2. Der Gemeindevorstand Laax wird ersucht, diesen Beschluss in geeigneter Form 
öffentlich bekannt zu geben (ohne Rechtsmittelbelehrung). 

3. Soweit für die Verwirklichung der Planung Bewilligungen irgendwelcher Art not-
wendig sind, bleibt der Bewilligungsentscheid der zuständigen Behörde oder 
Amtsstelle vorbehalten. 

4. Das Amt für Raumentwicklung (ARE) wird beauftragt, die aufgrund dieses Be-
schlusses nötigen Kennzeichnungen in den eingereichten graphischen Auszügen 
vorzunehmen. 

5. Die von der Gemeinde bestimmte Datenverwaltungsstelle führt die Nutzungs-
plandaten nach den Weisungen des Amts für Raumentwicklung nach. 

6. Mitteilung an: 
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